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Staatssekretär a. D. Dr. Hans Posse

Wert- oder Gewiditszölle?

Mit dem Verschwinden der Quoten und Kontin
gente auch aus der deutschen Handelspolitik, 

wie es im deutsch-schweizerischen Handelsabkommen 
vom 27. 8. 1949 seinen Anfang genommen hatte, wach
sen die Zölle wieder in ihre ureigenste Aufgabe hinein, 
als alleinige Regulatoren für die Wareneinfuhr zu 
dienen. Mit Zollkonzessionen wird die Bereitwilligkeit 
des Gegners zur Aufnahme eigener Erzeugnisse erkauft. 
Solche Zugeständnisse setzen einen verwendungsfähi
gen Zolltarif voraus. Man kann nicht behaupten, daß 
der in seinen Grundprinzipien noch aus dem Jahre 
1902 stammende und auf einen anderen Maßstab zu
geschnittene deutsche Zolltarif diesem Erfordernis 
gerecht wird. Eine Überholung unseres Zolltarifs ist 
bitter nötig.
Eine der wichtigsten und in ihren Auswirkungen auf 
die W irtschaft nachhaltigste Entscheidung ist, ob 
man sich bei der Verzollung des Gewichts- oder des 
Wertzollsystems bedienen soll. Das bestehende deut
sche Zollrecht basiert auf dem Gewichts- oder spezi
fischem Zollprinzip.
Beide Spielarten haben ihre Vorzüge und Nachteile, 
deren Abwägung gegeneinander peinliche Vorsicht 
erheischt. Für den W e r t z o l l  spricht die Einfach
heit und Klarheit des Zolltarifs, die es erlaubt, bei 
den einzelnen Tarifpositionen auf Spezialisierung zu 
verzichten und alle W aren oder doch wenigstens 
Warengruppen analoger Preislage mit dem gleichen 
Zollsatz in Prozenten des W ertes zu belasten. Auch 
vermag der W ertzoll vollständiger, als es einem noch 
so verfeinerten spezifischen Zollsystem gelingen kann, 
die teureren Produkte entsprechend ihrem gesteigerten 
W ert auch stärker zu treffen. Endlich ist ein Ge
wichtszoll nur auf dem zeitraubenden und Zufällig
keiten der parlamentarischen Entscheidung nicht 
ausschließenden Umweg über Gesetzesänderungen den 
Preisschwankungen anziipassen.
Aber das Wertzollprinzip hat auch seine Nachteile, 
die früher die deutschen Körperschaften der Legis
lative immer wieder bewogen haben, es für die deut
schen Verhältnisse 'als ungeeignet abzulehnen. Die 
Starrheit des W ertzolles bietet bei absteigenden Kon
junkturen der inländischen W irtschaft keinen Schutz, 
bei steigender Konjunktur erschwert sie die Einfuhr 
Tinnötig. Dazu kommt aber auch ein zweites, vielleicht 
gewichtigeres Bedenken: Unter der herrschenden Ex
portförderungskampagne muß es heute unter allen 
Umständen vermieden werden, daß die Zölle über
flüssige Belästigungen des Warenmarktes verur
sachen. Die beim W ertzoll erforderliche Preisermitt
lung ist aber zweifellos mit großen Schwierigkeiten 
v^erbunden, zumal bei der Verzollung d e r  W ert maß
gebend ist, den die zollpflichtige W are bei ihrem Ein
tritt in das Einfuhrland besitzt, über die Kosten des 
Transports vom Verladeort bis zur Grenze mit allen 
Nebenausgaben wird sowieso eine Übereinstimmung 
zwischen Importeur und Zollbehörde nur schwer zu 
•erzielen sein. Das verursacht Reibungen und V er

zögerungen. Bei der Vielgestaltigkeit der W arenein
fuhr werden die Zollabfertigungsstellen selbst bei 
bester wirtschaftlicher Schulung nicht immer im
stande sein, die Richtigkeit des vom Zollpflichtigen 
angegebenen W ertes zuverlässig zu beurteilen. Die 
Gefahr einer Zollhinterziehung durch falsche Angaben 
über den Fakturenwert, die beim spezifischen Zoll 
entfällt, ist beim W ertzoll beträchtlich. Zur V ereite
lung der Zollhinterziehung wird die Einräumung eines 
Vorkaufsrechtes an die Zollbehörde, der Vorbehalt 
einer verbindlichen Abschätzung des W ertes der 
W are durch sachverständige Schiedsrichter, die Ein
schränkung der Abfertigungsbefugnisse auf . einige 
wenige, besonders eingerichtete Zollstellen erforder
lich, die den redlichen Einfuhrhandel leicht über Ge
bühr belästigen. Die USA. sind stets als Vorkämpfer 
des Wertzollsystems auf getreten. Amerika ist jedoch 
ein politisch und ökonomisch mächtiges Land, das 
sich im Streitfall die Ablehnung der Einfuhr gestatten 
kann. Der Import vollzieht sich bei ihm über verhält
nismäßig wenige Zollstellen, und die USA. verfügen 
über ein dicht gespanntes Netz ausländischer V er
tretungen, die bei der Fakturenbeglaubigung helfen 
können. W ir dagegen in unserer Ohnmacht dürfen uns 
Komplikationen nicht gestatten, die bei der V er
zollung unvermeidlich sind. W ir müssen uns mit 
einer Fakturenbeglaubigung durch ausländische 
Dienststellen abfinden, weil unsere künftigen Aus
landsvertretungen einer so starken Belastung kaum 
genügen könnten.

W enn , aus wirtschaftlichen Erwägungen für uns die 
Entscheidung also zu Gunsten des Gewichtszolls aus
fällt, so steht dagegen, daß das System des Wertzolls 
in der ganzen W elt siegreich ist. Neben den USA. 
Baben auch Großbritannien und Frankreich heute den 
Zolltarif auf W ertzöllen auf gebaut. Italien hat die An
wendung von Wertzöllen in Aussicht genommen, und 
auch die skandinavischen Länder und die Schweiz 
wollen dem Beispiel folgen. Die Benelux-Union hat 
das frühere holländische Wertzollprinzip gewählt, 
und die Studiengruppe für eine europäische Zollunion 
hat es ihren Arbeiten zugrunde gelegt. Maßgebend für 
diese Entscheidungen war die mangelnde Stabilität 
des herrschenden Preis- und Währungsgefüges, des
sen Schwankungen der Gewichtszoll , nicht geschmei
dig genug folgen kann. Für die Brüsseler Studien
gruppe war die größere internationale Vergleichbar
keit der W ertzölle ausschlaggebend. So sehr es auch 
gegen unsere Überzeugung und Erfahrung gehen mag, 
so werden wir uns bei der Neugestaltung des deut
schen Zolltarifs dem Wertzollsystem nicht entgegen
stemmen können, weil unsere internationale Durch
schlagskraft zu einer Abwehr nicht ausreicht. W ir 
können schon zufrieden sein, wenn es gelingt, zu 
Gunsten des Gewichtszolles seine Anwendung in 
besonders gelagerten Einzelfällen und die allgemeine 
Revisibilität nach Festigung der internationalen Preis
bedingungen zu statuieren.
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